
1. Vertrag 
1.1. Der Vertrag kommt mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande, für die alleine unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich sind. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden, 
die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns nicht verbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
1.2. Ergänzende Änderungen und Nebenabreden im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. 
 
2. Lieferung und Zahlung 
2.1. Es gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. Diese verstehen sich ab Lager 
Apolda auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 
Verpackung und Versandkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Abweichungen bedürfen 
unserer schriftlichen Bestätigung. Die Zahlung hat bis spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum 
kostenfrei auf unser Konto zu erfolgen. Skontoabzüge bei schnellerer Bezahlung bedürfen unserer 
schriftlichen Genehmigung. 
2.2. Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Kunde nur berechtigt, wenn seine 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden ist. Abzüge, die nicht ausdrücklich 
vereinbart sind, erkennen wir nicht an. 
2.3. Wir sind berechtigt, gegen sämtliche Forderungen, die dem Kunden gegenüberstehen, 
aufzurechnen.  
2.4. Die angegebene Lieferzeit erfolgt nach bestem Wissen und ist für uns unverbindlich, es sei denn, 
dass über die Lieferfrist eine besondere, schriftliche Vereinbarung getroffen ist. Der Kunde kann sechs 
Wochen nach Überschreitung des unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferzeit uns 
schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Mit Erhalt dieser Mahnung kommen wir in 
Verzug. 
2.5. Die Anmeldung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens, die Beantragung oder die Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung über ein Vermögensverzeichnis, eintretende Zahlungsschwierigkeiten, das 
Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder ein 
Wechsel der Inhaberschaft des Unternehmens des Kunden berechtigen uns, ohne weitere Verpflichtung 
die Lieferungen aus laufenden Verträgen einzustellen. Gleichzeitig werden unsere noch nicht fälligen 
Forderungen gegen den Kunden fällig.  
2.6. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen 
Bundesbankdiskontsatz ab Verzugsdatum zu berechnen. 
2.7 Beanstandungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Waren schriftlich anzuzeigen. Bei 
berechtigter Reklamation kann nur dann vom Kauf zurückgetreten werden, wenn nicht in angemessener 
Frist eine Ersatzlieferung erfolgt oder die Mängel beseitigt werden können. Sonstige Ansprüche, 
insbesondere Schadensersatzansprüche aus Verarbeitung schadstoffbelasteter Leder - insbesondere 
Chrom VI, PCP, AZO, Formaldehyd - zu Halb- und Fertigerzeugnissen sind ausgeschlossen, ebenso 
sämtliche Folgeschäden aus Verkauf / Nutzung dieser Waren. Schadensersatzansprüche wegen 
Migration, Abfärben, Narbenbruch oder Reißen der Leder oder Kunstleder sind ausgeschlossen. Ware, 
die mit der Firma des Käufers oder sonstigen vom Käufer gewünschten Marken oder Zeichen versehen 
ist, wird nicht zurückgenommen, falls es sich nicht um eine erhebliche Abweichung der Qualität oder 
Vereinbarung handelt.  
 
3. Eigentumsvorbehalt 
3.1. Die gelieferte Waren bleiben bis zu vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch der künftig 
entstehenden Forderungen gegen den Kunden gemäß der Geschäftsbedingungen einschließlich aller 
verauslagten Kosten unser Eigentum. 
3.2. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübertragung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist 
dem Kunden nicht gestattet. Von einer Pfändung oder jeder anderweitigen Beeinträchtigung unserer 
Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen und dem 
Dritten das Eigentumsrecht der Leder Atelier Apolda GmbH sofort mitzuteilen. 
3.3. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung und Verarbeitung der Vorbehaltsware im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Vorsorglich tritt der Kunde schon jetzt alle ihm aus der 
Weiterveräußerung, Verarbeitung etc. zustehenden Forderungen mit Nebenrechten an die Leder Atelier 
Apolda GmbH ab. Die Leder Atelier Apolda GmbH nimmt diese Abtretung hiermit an. 3.4. Wir werden die 
abgetretenen Forderungen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht 
einziehen. Der Kunde ist aber verpflichtet, uns auf Verlangen hin die Drittschuldner bekannt zu geben 
und diesen die Abtretung anzuzeigen. Er ist berechtigt, die Forderungen so lange selbst einzuziehen, wie 
wir ihm keine andere Anweisung geben. 
Die Einziehungsermächtigung erlischt von selbst, wenn über das Vermögen des Kunden das Konkurs- 
oder Vergleichsverfahren beantragt wird, der Kunde eine eidesstattliche Versicherung über seine 



Vermögensverhältnisse abgibt oder er seine Zahlungen einstellt.  
3.5. Wenn durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernde Forderung um 20% 
übersteigt, werden wir voll bezahlte Lieferungen nach unserer Wahl freigeben. 
 
4. Gewährleistung und Haftung 
4.1. Das Recht des Kunden, im Falle unseres Leistungsverzuges oder der von uns zu vertretenden 
Unmöglichkeit der Leistung oder der von uns zu vertretenden positiven Vertragsverletzung 
Schadensersatz zu verlangen, wird für die Fälle:  
a) leicht fahrlässiger Verletzung sowie  
b) vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten durch einfache 
Erfüllungsgehilfen (nicht durch leitende Mitarbeiter der Leder Atelier Apolda GmbH) ausgeschlossen. 
4.2. Der Kunde kann Wandlung oder Minderung verlangen, sofern wir unsererseits die mit unserem 
Lieferanten getroffenen Gewährleistungsvereinbarungen gegenüber diesem nicht mehr durchsetzen 
können. 
 
5. Sonstiges 
5.1 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist Apolda. Gerichtsstand ist Erfurt.  
5.2. Sollten einzelne Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies nicht die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen insgesamt sowie die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 
5.3. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die allen Vereinbarungen und Angeboten zugrunde 
liegen, gelten in jedem Fall durch Auftragserteilung oder durch Annahme der Lieferung als anerkannt! 
 
 


